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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

1.1. Gründe und Ziele des Vorschlags 

Das Übereinkommen über ein gemeinsames Versandverfahren (das „Übereinkommen“) 
wurde am 20. Mai 1987 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den EFTA-Ländern 
abgeschlossen. 

Der Beitritt der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien zum Übereinkommen 
erfordert, dass in das Übereinkommen Bezugnahmen auf dieses Land aufgenommen werden. 
Zudem müssen Bürgschaftsurkunden, in denen die Vertragsparteien des Übereinkommens 
genannt werden, entsprechend geändert werden. 

Ziel ist es, den gemeinsamen Standpunkt der EU zu dem Entwurf eines Beschlusses 
Nr. 3/2015 des Gemischten Ausschusses EU-EFTA „Gemeinsames Versandverfahren“ zur 
Änderung des Übereinkommens anzunehmen.  

1.2. Allgemeiner Kontext 

Das Übereinkommen sieht Maßnahmen zur Erleichterung der Warenbewegungen zwischen 
der Europäischen Union, der Republik Island, dem Königreich Norwegen, der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Türkei vor. 

Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien hat den förmlichen Antrag gestellt, dem 
Übereinkommen beizutreten, und hat die rechtlichen, strukturellen und EDV-technischen 
Anforderungen, die Vorbedingungen für einen Beitritt sind, erfüllt. 

Sobald die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien alle Vorbedingungen erfüllt hat, 
zum Beitritt eingeladen wurde und ihre Beitrittsurkunde hinterlegt hat, ist es erforderlich, dem 
Übereinkommen neue Bezugnahmen in mazedonischer Sprache hinzuzufügen und die 
entsprechenden Anpassungen in den Bürgschaftsurkunden vorzunehmen. Diese Änderungen 
müssen eingeführt und ab dem ersten Tag, an dem die ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien das gemeinsame Versandverfahren in Anspruch nimmt, angewendet werden. 

1.3. Bestehende Rechtsvorschriften auf diesem Gebiet 

Im Anwendungsbereich des vorgeschlagenen Rechtsakts gibt es keine Rechtsvorschriften. 

1.4. Vereinbarkeit mit anderen Politikbereichen und Zielen der Union 

Entfällt. 

2. ERGEBNISSE DER KONSULTATIONEN DER INTERESSIERTEN KREISE 
UND DER FOLGENABSCHÄTZUNGEN 

2.1. Konsultation der interessierten Kreise 

Konsultationsmethoden, angesprochene Sektoren und allgemeines Profil der Befragten 
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Die Konsultation der Mitgliedstaaten mit Zustimmung zum Entwurf des Beschlusses 
Nr. 3/2015 des Gemischten Ausschusses EU-EFTA „Gemeinsames Versandverfahren“ zur 
Änderung des Übereinkommens erfolgte im Fachbereich „Zollrechtlicher Status und 
Versandverfahren“ des Ausschusses für den Zollkodex; die Konsultation der Vertragsparteien 
des Übereinkommens mit Zustimmung im Rahmen der EU-EFTA-Arbeitsgruppe 
„Gemeinsames Versandverfahren“. 

Zusammenfassung der Antworten und Art ihrer Berücksichtigung 

Befürwortende Stellungnahme. 

Einholung und Nutzung von Expertenwissen 

Externes Expertenwissen war nicht erforderlich. 

2.2. Folgenabschätzung 

Der Beitritt zu dem Übereinkommen kann im Rahmen der Heranführungsstrategie für die 
ehemalige jugoslawischen Republik Mazedonien zur Europäischen Union gesehen werden. Er 
wird zu einer Anpassung an den gemeinschaftlichen Besitzstand im Bereich der 
Versandverfahren führen. Die Einführung eines gemeinsamen Versandverfahrens in der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien als Alternative zum TIR-Verfahren wird 
weitere Erleichterungen beim Versand, eine Verringerung der Kosten und möglicherweise 
eine Zunahme des Handels mit sich bringen. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE 

3.1. Zusammenfassung der vorgeschlagenen Maßnahme 

Der Beitritt der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien zum Übereinkommen 
erfordert, dass in das Übereinkommen Bezugnahmen auf dieses Land aufgenommen werden, 
damit die Umsetzung des gemeinsamen Versandverfahrens zwischen den Vertragsparteien 
gewährleistet werden kann. 

Dieser Entwurf eines Beschlusses wurde vom Fachbereich „Zollrechtlicher Status und 
Versandverfahren“ des Ausschusses für den Zollkodex und von der EU-EFTA-Arbeitsgruppe 
„Gemeinsames Versandverfahren“ angenommen. 

Die Kommission wird ersucht, diesen Entwurf eines Beschlusses im schriftlichen Verfahren 
anzunehmen, damit er dem Rat vorgelegt werden kann, um einen gemeinsamen Standpunkt 
für seine endgültige Annahme durch den Gemischten Ausschuss EU-EFTA „Gemeinsames 
Versandverfahren“ auszuarbeiten. 

3.2. Rechtsgrundlage 

Artikel 15 des Übereinkommens vom 20. Mai 1987 über ein gemeinsames Versandverfahren. 

3.3. Subsidiaritätsprinzip  

Da der Vorschlag in die ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union (gemeinsame 
Handelspolitik) fällt, erübrigt sich eine Prüfung im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip 
(Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union). 
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3.4. Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Der Vorschlag entspricht aus folgenden Gründen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: 

 Die vorgeschlagene Maßnahme ist die einzig mögliche. 

 Die vorgeschlagene Maßnahme bringt keine finanziellen Kosten mit sich. 

3.5. Wahl des Instruments 

Vorgeschlagenes Instrument: Beschluss 

Es gibt kein anderes angemessenes Instrument. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Der Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt. 

5. FAKULTATIVE ANGABEN  

Vereinfachung 

Der Vorschlag sieht eine Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für Behörden und private 
Unternehmen vor. 

Mit dem Vorschlag wird ein einziges gemeinsames Versandverfahren für alle 
Vertragsparteien des Übereinkommens eingeführt. 

Das gemeinsame Versandverfahren ermöglicht die Bewilligung von Vereinfachungen für 
Privatpersonen. 
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2015/0078 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

zur Festlegung des Standpunkts der Europäischen Union im Gemischten Ausschuss EU-
EFTA „Gemeinsames Versandverfahren“ hinsichtlich der Annahme eines Beschlusses 

zur Änderung des Übereinkommens über ein gemeinsames Versandverfahren 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –  

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 207 Absatz 4 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 15a des Übereinkommens zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, der Republik Österreich, der Republik Finnland, der 
Republik Island, dem Königreich Norwegen, dem Königreich Schweden und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über ein gemeinsames Versandverfahren1 (das 
„Übereinkommen“) kann ein Drittland Vertragspartei des Übereinkommens werden, 
nachdem der gemäß dem Übereinkommen eingesetzte Gemischte Ausschuss 
beschlossen hat, dieses Land einzuladen, dem Übereinkommen beizutreten. 

(2) Nach Artikel 15 des Übereinkommens wird der Gemischte Ausschuss EU-EFTA 
ermächtigt, Änderungen des Übereinkommens und Änderungen der Anlagen zu 
empfehlen und zu beschließen. 

(3) Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien hat einen förmlichen Antrag auf 
Beitritt zum gemeinsamen Versandverfahren gestellt.  

(4) Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien hat die wesentlichen rechtlichen, 
strukturellen und EDV-technischen Anforderungen, die Vorbedingungen für einen 
Beitritt sind, erfüllt und kann dem Übereinkommen beitreten.  

(5) Durch die Erweiterung des Systems des gemeinsamen Versandverfahrens werden 
bestimmte Änderungen am Übereinkommen erforderlich. Dies betrifft neue 
Bezugnahmen in mazedonischer Sprache und die entsprechenden Anpassungen in den 
Bürgschaftsurkunden. 

(6) Die vorgeschlagenen Änderungen wurden der EU-EFTA-Arbeitsgruppe 
„Gemeinsames Versandverfahren“ und „Vereinfachung der Förmlichkeiten im 

1 ABl. L 226 vom 13.8.1987, S. 2. 
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Warenverkehr“ vorgelegt und in der Arbeitsgruppe erörtert, die dem Text vorab 
zustimmte. 

(7) Daher sollte der Standpunkt der Union zu den vorgeschlagenen Änderungen auf dem 
beigefügten Entwurf eines Beschlusses beruhen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 

Der von der Union im Gemischten Ausschuss EU-EFTA „Gemeinsames Versandverfahren“ 
zu vertretende Standpunkt stützt sich auf den dem vorliegenden Beschluss beigefügten 
Entwurf eines Beschlusses. 

Geringfügige Änderungen am Entwurf des Beschlusses können von den Vertretern der Union 
im Gemischten Ausschuss EU-EFTA vereinbart werden. 

Artikel 2 

Der Beschluss des Gemischten Ausschusses EU-EFTA über das gemeinsame 
Versandverfahren wird nach seiner Annahme im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2015 in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 
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